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§. 2. Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Publikum für immer oder zeit

weise geöffneten Räume darf Niemand den Bahnhof ohne Erlaubnißkarte
betreten, mit Ausnahme der in Ausübung ihres Dienstes befindlichen
Chefs der Militair- und Polizeibehörde, sowie der im §. 1 gedachten
und der Postbeamten.

Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen oder daher abholen,
müssen auf den Vorplätzen der Bahnhöfe an den dazu bestimmten Stellen
auffahren. Die Ueberwachnng der Ordnung auf den für diese Wagen
bestimmten Vorplätzen, soweit dies den Verkehr mit Reisenden und deren

Gepäck betrifft, steht den Bahnpolizei-Beamten zu, insofern in dieser Be
ziehung nicht besondere Vorschriften ein Anderes bestimmen.

§. 3. Das Hinüberschafsen von Pflügen, Eggen und anderen Geräthen, sowie
von Baumstämmen und anderen schweren Gegenständen über die Bahn

darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder unter
gelegten Schleifen erfolgen.

§. 5. Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, mit
Einschluß der Telegraphen, sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, in
gleichen das Auflegen von Steinen, Holz und sonstigen Sachen auf das
Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse sind verboten,
ebenso die Erregung falschen Alarms, die Nachahmungen von Signalen,
die Verstellung von Ausweiche-Vorrichtungen und überhaupt die Vor
nahme aller, den Betrieb störenden Handlungen.

8. 6. Das Einsteigen in einen bereits in Gang gesetzten Zug, der Versuch,

sowie die Hülfeleistnng dazu, ingleichen das eigenmächtige Oeffnen der
Wagenthüren, während der Zug sich noch in Bewegung befindet, ist
verboten.

8. 7. Die Bahnpolizei-Beamten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzunehmen,
der auf der Uebertretnng der in den 88. 43—45 der Bahnordnung für

deutsche Bahnen untergeordneter Bedeutung, sowie der in dieser Polizei-
Verordnung enthaltenen Bestimmungen betroffen oder unmittelbar nach
der Uebertretnng verfolgt wird und sich über seine Person nicht auszu
weisen vermag.

Derselbe ist mit der Festnahme zu verschonen, wenn er eine ange

messene Sicherheit bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetrag der

angedrohten Strafe nicht übersteigen.
Enthält die strafbare Handlung ein Verbrechen oder Vergehen, so kann

sich der Schuldige durch eine Sicherheitsbestellung der vorläufigen Fest
nahme nicht entziehen.

Jeder Festgenommene ist ungesäumt an die nächste Polizeibehörde oder
an den Staats- oder Polizei-Anwalt abzuliefern.

8. 10. Zuwiderhandlungen seitens des Publikums gegen die vorerwähnten Be
stimmungen unterliegen nach 8- 45 der Bahnordnung für deutsche Eisen
bahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 (Waldeckisches
Regierungs-Blatt Seite 45 ff.) einer Geldstrafe bis zu 30 Mark, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe
verwirkt ist.
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